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13.430 n Pa.Iv. Rickli Natalie. Haftung bei bedingten Entlassungen und 
Strafvollzugslockerungen: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In Umsetzung der genannten parlamentarischen Initiative 13.430 hat die Kommission für 
Rechtsfragen des Nationalrates (RK-N) an ihrer Sitzung vom 17. Mai 2018 einen Vorentwurf 
angenommen, welcher die Einführung einer Staatshaftung im Bereich von Entscheiden zu 
bedingten Entlassungen und Öffnungen des Straf- oder Massnahmevollzugs vorsieht. Wir 
unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit zur Stellungnahme im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens. Sie sind eingeladen, zum Vorentwurf und zum erläuternden 
Bericht Stellung zu nehmen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 
14. September 2018. 
 
Mit dieser parlamentarischen Initiative wird vorgeschlagen, den Anwendungsbereich von 
Art. 380a StGB so zu erweitern, dass eine Staatshaftung eingeführt wird, die unabhängig von 
einem unerlaubten Handeln und einem Verschulden der Staatsangestellten besteht. Der 
Staat soll gemäss der vorgeschlagenen Neuregelung haften, wenn einem Täter eine Öffnung 
des Straf- oder Massnahmenvollzugs gewährt wurde und diese Person durch einen Rückfall 
einen Schaden verursacht. Ziel der neuen Regelung ist es zu verhindern, dass die 
Konsequenzen von gravierenden Taten, die von Wiederholungstraftätern im Rahmen einer 
Vollzugsöffnung begangen werden, allein von Einzelpersonen getragen werden müssen.  
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20130430
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https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#PK oder  
https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommission
en-rk/berichte-vernehmlassungen-rk 
 
Die Parlamentsdienste werden bei der Durchführung der Vernehmlassung vom Bundesamt 
für Justiz unterstützt.  
 
Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG; SR 151.3) sind wir bestrebt, 
barrierefreie Dokumente zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahme, wenn 
möglich, elektronisch einzureichen (bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) 
innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu senden:  
 

david.steiner@bj.admin.ch.  
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen seitens des Sekretariats der RK-N Frau Simone Peter 
(058 322 97 47) sowie seitens des Bundesamtes für Justiz (BJ) Herr David Steiner (058 462 
41 03) gerne zur Verfügung.  
 
Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens.  

 

  

Freundliche Grüsse 
 

 

  
Pirmin Schwander  
Präsident RK-N  
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